


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

(I) Die Mitgliederversammlung ist das Hauptorgan des Vereins. Sie bestimmt die Richtlinien der 

Vereinstätigkeit. Ihr obliegt insbesondere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


